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 Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Hauptschulverbandes Straßkirchen  
 

I. 

Haushaltssatzung 
 

des Hauptschulverbandes  Straßkirchen 
für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund der Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes – BaySchFG -,  
Art. 40 Abs. 1 und Art. 41 Abs. 1 KommZG sowie der Art. 63 ff. GO erlässt der 
Hauptschulverband Straßkirchen folgende Haushaltsatzung: 

 
§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit 
festgesetzt; 
er schließt im 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 730.822,00 € 
und im 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit    34.700,00 € ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht 
vorgesehen.  

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

 
Absatz 1: Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur 

Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2017 
auf 229.641,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die 
Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).  

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach 

dem Stand vom 1. Oktober 2016 auf 123 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf  1.867,00 €   festgesetzt. 

Gemeinde Straßkirchen 56 Schüler =  104.552,00 € 
Gemeinde Irlbach 16 Schüler =     29.872,00 € 
Gemeinde Oberschneiding 51 Schüler =    95.217,00 € 
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Absatz 2: Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf  70.000,00 €  festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
 
 
Straßkirchen,  02.03.2017   
          
Hauptschulverband   Straßkirchen                                                                                                         
 
 
 
     (Siegel) 

       
Dr. Christian Hirtreiter, 
Verbandsvorsitzender 

 
II. 

 
(1) Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
 
(2) Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 65 Abs. 3 GO vom Tage nach der Veröffentlichung 
der Haushaltssatzung eine Woche lang in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Straßkirchen, Lindenstr. 1 in 94342 Straßkirchen  innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.  
 
 
02.03.2017 
 
Dr. Christian Hirtreiter 
Verbandsvorsitzender 
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Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung UVPG); 

Antrag des Marktes Schwarzach auf Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens für 
den Gewässerausbau am Waldbach in Schwarzach im Bereich der Fl. Nrn. 101 und 105, 
Gemarkung Schwarzach, Markt Schwarzach 

 Bekanntgabe nach § 3a Satz 2 Halbsatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) 

Bekanntmachung 

Für das o. g. Vorhaben ist die gemäß § 3c UVPG i. V. m. § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) und der Anlagen 1 und 2 UVPG vorgeschriebenen Vorprüfung des Einzelfalles durchge-
führt worden.  
Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keiner förmlichen Umweltver-
träglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-gen 
zu besorgen sind. 

Diese Feststellung wird hiermit gem. § 3a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG bekannt gegeben. Es wird 
darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist. 

Nähere Informationen können beim Landratsamt Straubing-Bogen, Sachgebiet 42, Leut-nerstr. 
15, 94315 Straubing, Tel. 09421/973-141, eingeholt werden.  

Straubing, 23.03.2017       
Landratsamt Straubing-Bogen 
Sachgebiet Wasserrecht 
 
 
Roth 

 
 
 
 
 

                                                     A U F G E B O T  
 
 
 
 
Das Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 3402042281 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 Monaten vom heutigen 
Tage an, seine Rechte bei der Sparkasse Niederbayern-Mitte anzumelden und die Ur-
kunde vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen wird. 
 
 
Landau, den 31.03.2017 
 
SPARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE 
 
 
gez. Sailer Rudolf –Gebietsdirektor- 

 
 
 
 






